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Antwortkatalog - Bewerberfragen 

 
 

Vorhaben 

Liefer- und Dienstleistungen für den Landkreis Weilheim-Schongau 

Leistung 

Sicherheitsdienstleistungen 

Vergabenummer  

2026_SG34_03 

 
 
 

Antwortkatalog zu Bewerberfragen / Bieterfragen: 
 

vom 27.03.2026 
 

Frage 1: 
 
Objektbesichtigung 
 
 
Sie haben uns heute über die Ausschreibung informiert, die gestern veröffentlicht 
wurde. 
 
Eine Objektbesichtigung für alle 3 Standorte ist zwingend vorgeschrieben im Zeitraum 
vom 30.03. - 01.04.2026.  
Diesen Zeitraum halten wir für zu kurz, zumal in Betracht der am Montag startenden Os-
terferien. Ein Vorlauf, um eine Objektbesichtigung anzumelden und zu terminieren ist 
mit dieser kurzen Vorlaufzeit kaum möglich. Wir bitten den Zeitraum für Objektbesichti-
gungen zu verlängern. 
 

Antwort 1: vom 27.03.2026: 
 
Wir bieten Ihnen 14.04.2026 bis 16.04.2026 als Besichtigungstermine an. 
 
Die Ansprechpartner entnehmen Sie bitte der Leistungsbeschreibung. 
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Frage 2: 
 
Start Dienstleistung / Preisgleitklausel 
 
Die Abgabefrist für die ausgeschriebene Dienstleistung endet am 13.04.2026. Der Leis-
tungsbeginn ist mit 01.05.2026 angegeben. Da auch ein Konzept einzureichen ist, wel-
ches ja durch die Vergabestelle geprüft und bewertet werden muss, und nach Zu-
schlagsentscheidung bis zum Zuschlag eine Wartefrist von 10 Tagen einzuhalten ist, hal-
ten wir den Start ab 01.05.2026 für nicht möglich. Bitte prüfen Sie den Starttermin der 
Dienstleistung. 
 
In den Vergabeunterlagen finden wir keinen Hinweis auf eine Preisgleitklausel. Wir bit-
ten Sie diese noch nachzureichen. 
 

Antwort 2: vom 27.03.2026: 
 
Der Angebotsabgabetermin wird auf Montag, den 27.04.2026 09:00 Uhr verschoben. 
Neuer Leistungsbeginn ist der 01.06.2026. 
 
Eine Preisanpassung in Form einer Preisgleitklausel ist aufgrund der kurzen Laufzeit 
nicht vorgesehen. Wir bitten Sie daher, dies in Ihrer Kalkulation zu berücksichtigen. 
 
Wir bitten Sie kalkulatorisch von 30 Tagen je Monat auszugehen. Die Abrechnung er-
folgt dann nach den tatsächlichen Tagen der betreffenden Monate. 
 

 


